
 
Satzung des Förderverein Karnevalgesellschaft Kuckuck 1861 e. V. 

 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  
 
(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Karnevalgesellschaft Kuckuck 1861". Er wird in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Heidelberg eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V." 
führen.  
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Eberbach. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins  
 
(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Karnevalgesellschaft Kuckuck 
1861 e.V..  
 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln durch 
Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten 
Zweck dienen. Bei der Förderung von Baumaßnahmen kann auch die unentgeltliche Hilfe und 
Unterstützung Satzungszweck sein. 
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei 
der Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 
 
(5) Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Der 
Vorstand kann aber im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von 
Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und/ oder eine angemessene Aufwandsentschädigung 
im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen. 
 
§ 3 Steuerbegünstigung (Gemeinnützigkeit) 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein Förderverein im Sinne 
von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 Absatz 1 der Satzung 
genannten steuerbegünstigten Einrichtung verwendet. 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person werden.  
 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Antrag soll den 
Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift des Antragstellers enthalten. Der Vorstand entscheidet 
über den Aufnahmeantrag. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung bzw. Unterschrift der (des) 



gesetzlichen Vertreter(s) notwendig. 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. Bei 
juristischen Personen auch durch deren Auflösung. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem 
Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
Geschäftsjahres erklärt werden.  
 
(2) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss 
des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere dann der Fall wenn es 
 
a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise geschädigt 
oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat. Zudem wegen 
Missachtung von Anordnungen der Organe des Vereins oder Auflehnung gegen die Satzung oder 
Vereinsbeschlüsse.  
 
b) durch Auftreten  und  Lebenswandel  eine  Gefahr  für  Vereinsmitglieder  oder  für  das  Ansehen 
des  Vereins  bildet. 
 
c) trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im 
Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis des Ausschlusses enthalten hat, drei 
Monate vergangen sind. 
 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist von mindestens 
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zur recht-
fertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. 
Der Beschluss über den  Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels ein-
geschriebenen Brief bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht 
dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss in-
nerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand 
schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb 
von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. 
Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Ge-
brauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungs-
beschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 
 
(3) Ausgeschlossene Mitglieder können frühestens sechs Monate nach dem erfolgten Ausschluss 
wieder aufgenommen werden. 
 
(4) Mit dem Ausscheiden erlöschen die sämtlichen Rechte und Pflichten des Mitglieds gegenüber 
dem Verein. Insbesondere haben ausgeschlossene bzw. ausgeschiedene Mitglieder keinen Anspruch 
auf das Vermögen des Vereins.  
  
§ 6 Beiträge 
 
Die Mitglieder haben einen Geldbeitrag zu leisten. Der Geldbeitrag ist jährlich zu erbringen und am 
30.06. des jeweiligen Jahres fällig; sie sind unbar zu erbringen. Die Höhe der Beiträge bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 
 



§ 7 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 8 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus: 
 
a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister  
d) dem Schriftführer 
e) einem Beisitzer. 
 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder dessen 
Stellvertreter vertreten, jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.  
 
(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliedsversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren einzeln gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Wählbar sind 
nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der verbleibende 
Vorstand ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Vereinsmitglieder für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen aus. 
 
(5) Dem Vorstand obliegt, neben der Vertretung des Vereins, die Wahrnehmung der Vereinsgeschäfte 
nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 
(6) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder fernmündlich einberufen. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung 
bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.  
 
(7) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen. Bei  
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters.  
 
(8) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftführer sowie 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied 
des Vorstandes zu unterschreiben. Bei Abwesenheit des Schriftführers ist durch den Vorstand ein 
Vertreter zu bestimmen. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe 
der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. In der Mitgliederversammlung hat jedes 
Mitglied ab dem vollendeten 18. Lebensjahr eine Stimme. Bei juristischen Personen ist durch die 
Vertreter jeweils eine schriftliche Stimmrechtsvollmacht vorzulegen. Das Stimmrecht kann nur 
durch anwesende Mitglieder ausgeübt werden.   
 



(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungs-
termin einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Ein-
ladungen zur Mitgliederversammlung sind an die zuletzt, vonseiten des Mitglieds dem Verein 
gegenüber, benannte Mitgliederadresse zu richten. Der Vorstand ist berechtigt, soweit von seiten des 
Mitglieds benannt, die schriftliche Einladung auch an die E-Mail-Adresse zu senden.  
 
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig.  
 
(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der 
Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder.  
 
(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn die Hälfte der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 
 
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. Bei Abwesenheit des 
Schriftführers ist durch den Vorstand ein Vertreter zu bestimmen. 
 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese 
Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.  
 
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder.  
 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke ist das 
verbleibende Vermögen ausschließlich der in § 2 Absatz 1 dieser Satzung genannten 
steuerbegünstigten Einrichtung zu überweisen. Besteht diese Einrichtung nicht mehr, muss der 
Verein das Vermögen an andere steuerbegünstigte Einrichtungen oder einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zur Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke überweisen. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 15.05.2013 von der Mitgliederversammlung des 
Fördervereins der Karnevalgesellschaft Kuckuck 1861 beschlossen worden und tritt nach 
Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Auf Grundlage des Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung vom 15.05.2013 (Tagesordnungspunkt g) wurden durch Vorstandsbeschluss vom 
7.10.2013 die §§ 5, 6, 8 und 11 geändert, um Eintragungshindernisse in das Vereinsregister zu 
beseitigen. 
 


